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(54) Zementgebundene Platte mit einer aufgedruckten Dekorschicht

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine zement-
gebundene Platte mit mindestens einer Oberseite und
mindestens einer Unterseite, gekennzeichnet durch min-
destens eine auf mindestens eine der Seiten der zem-
entgebundenen Platte aufgedruckte Dekorschicht, und

mindestens einer auf der Dekorschicht angeordneten
Schutzschicht, sowie ein Verfahren zu deren Herstel-
lung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine zementgebundene
Platte nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und ein
Verfahren zu deren Herstellung nach Anspruch 8.
[0002] Der Einsatz von Platten auf der Basis von Holz-
werkstoffen im Außenbereich ist aufgrund mehrerer Pro-
bleme begrenzt. Dies betrifft insbesondere die relativ
schlechte Wasser- und Witterungsbeständigkeit von
Holzwerkstoffplatten. So kann eine schlechte Wasser-
beständigkeit von Holzwerkstoffplatten bei der Nutzung
im Außenbereich zu Quellungen bis hinzu Materialzer-
störungen führen.
[0003] Beschichtungen von Holzwerkstoffplatten mit
Melaminharzen führen aufgrund der schlechten Witte-
rungsbeständigkeit und UV-Beständigkeit der Melamin-
harze zu farblichen Veränderungen (Verbleichen) bis
hinzu einer erhöhten Sprödigkeit der Oberfläche. Dies
ist nicht nur ein optisches Problem, sondern geht viel-
mehr einher mit einer nachlassenden Festigkeit der Plat-
te, was insbesondere bei einer Anwendung im Fassa-
denbereich gefährlich werden könnte. Darüber hinaus
müssen derartige Platten neben einer bestimmten Fe-
stigkeit im Hinblick auf die vorgesehene Montage auch
einer erhöhten Windlast widerstehen.
[0004] Es ist bekannt im Außenbereich, wie zum Bei-
spiel im Fassadenbereich oder dem Bereich der Stadt-
möblierung, Kompaktplatten zu verwenden. Diese Kom-
paktplatten weisen mit Phenolharze imprägnierte Kraft-
papiere in ihrer Kernanlage auf. Die Oberfläche der Kom-
paktplatten bestehen entweder aus pigmentierten Lak-
ken oder aus dekorativen Papieren, die mit Melaninharz
imprägniert sind. Als nachteilig erweist sich dabei, dass
diese Kompaktplatten relativ teuer sind und aufgrund ih-
rer Melaminharzoberfläche nur eine eingeschränkte Wit-
terungsbeständigkeit besitzen. Zudem sind diese Kom-
paktplatten durch eine hohe Dichte von über 1400 kg/m3

gekennzeichnet, was den Transport und die Montage
dieser Platten erheblich erschwert.
[0005] Üblicherweise werden bei diesen Kompaktplat-
ten nur einfarbige bzw. unifarbene Dekore verwendet,
da andere Dekore auf Papierbasis nur schwer realisier-
bar sind. Ein direktes Bedrucken der mit Phenolharze
imprägnierten Kompaktplatten-Rohlinge ist aufgrund
technischer Probleme wie zum Beispiel der durch die
Phenolkomponente hervorgerufenen dunkelbraunen
Farbe und der schlechten Haftung bisher nicht möglich.
[0006] Eine weitere wesentliche Anforderung an für
den Außenbereich vorgesehene Platten besteht darin,
dass diese ab einer vorgeschriebenen Gebäudehöhe
schwer entflammbar sein müssen. Bisher kann dies nur
durch den aufwändigen Einsatz von Flammenschutzmit-
tel erreicht werden.
[0007] Eine Alternative zu den beschriebenen Kom-
paktplatten stellen Systeme auf rein anorganischer Basis
dar, wie zum Beispiel Zementplatten. Aufgrund ihres ho-
hen Gewichtes sind diese Platten für die Fassadenan-
wendung jedoch nicht geeignet. Zudem ist eine direkte

Oberflächenveredelung durch Bedrucken oder Auftra-
gen einer Lackierung aufgrunf der typischen Oberfläche
nicht möglich. So sind diese Betonplatten in der Regel
nur in Form von einfach gefärbten Platten ohne weiteres
Dekor erhältlich. Damit werden jedoch Gestaltungsmög-
lichkeiten im Fassadenbereich vernachlässigt, die neben
dem dekorativen Aspekt auch weitere Aspekte wie zum
Beispiel zusätzliche Werbefläche unberücksichtigt las-
sen.
[0008] Neben Platten auf der Basis von Holzwerkstof-
fen oder Zement sind ebenfalls zementgebundene Holz-
faserplatten zur Anwendung im Außenbereich, z.B. im
Fassadenbereich bekannt. Diese zementgebundene
Platten können üblicherweise Fasern aus Zellulose, Pa-
pier, Holz oder Glas aufweisen, welche durch ein anor-
ganisches Bindemittel wie zum Beispiel Zement zusam-
mengehalten werden (DD 275863 A1, DE 10060 212 A1,
DE 10 2004 022 227 A1).
[0009] Zur Erhöhung der Stabilität von zementgebun-
dene Holzfaserplatten ist das Auftragen von zusätzlichen
Schutzschichten, die keine Holzfasern enthalten, auf ei-
ne Trägerplatte aus zementgebundenen Holzfasern be-
kannt (WO 03/016626 A2). Diese zusätzliche Schutz-
schicht kann durch geeignete Dekormotive oder Textu-
ren modifiziert werden.
[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zu Grunde, ein Bauelement bzw. eine Platte zur Verfü-
gung zu stellen, die zur Anwendung im Außenbereich
geeignet ist und den Belastungen durch klimatische Ein-
flüsse und Wasser widersteht. Zu dem soll eine derartige
Platte eine dekorative Oberfläche mit hoher Farbstabilität
aufweisen.
[0011] Dieser Aufgabe wird Erfindung gemäß durch
eine zementgebundene Platte mit den Merkmalen des
Anspruchs 1 gelöst.
[0012] Die erfindungsgemäße zementgebundene
Platte mit mindestens einer Oberseite und mindestens
einer Unterseite weist demnach auf mindestens einer der
Seiten mindestens eine aufgedruckte Dekorschicht auf,
wobei auf der genannten Dekorschicht zusätzlich min-
destens eine Schutzschicht angeordnet ist.
[0013] Die Dekorschicht ist dabei unmittelbar auf die
Oberseite und/oder Unterseite aufgebracht, d.h. die
zementgebundene Trägerplatte dient als direkte Druck-
vorlage. Auf die Verwendung von Dekorpapier kann da-
her verzichtet werden, was zu einer Materialersparnis
beiträgt. Ein weiterer wesentlicher Vorteil der erfindungs-
gemäßen Platte besteht in ihrem im Vergleich zu Kom-
paktplatten und Zementplatten wesentlich geringeren
Gewicht, was diese für den Einsatz im Fassadenbereich
besonders attraktiv macht.
[0014] Durch die Schutzschicht wird die Beständigkeit
der zementgebundenen Platte gegen Feuchtigkeit und
Wasser gewährleistet.
[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform wird die
Dekorschicht mittels eines TintenstrahlDruckers (Inkjet-
Druckers) auf die zementgebundene Trägerplatte aufge-
tragen. Die Verwendung von Tintenstrahl-Druckern zur
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Erzeugung von Dekoren ist zum Beispiel aus der Bear-
beitung von Holzwerkstoffplatten bekannt (z.B. DE 10
2006 022 774 B3). Daher bedarf es keiner weitergehen-
den Modifikation oder Umstellung des Tintenstrahl-
Druckprozesses, der im Falle von Holzwerkstoffplatten
Anwendung findet, was zu einer Zeit- und Kostenerspar-
nis beiträgt.
[0016] Als Tintenstrahldrucker können CIJ (Continous
Ink Jet)-Drucker und/oder DOD (drop On Demand)-Druk-
ker verwendet werden, die dem Fachmann bekannt sind.
Die Verwendung von CIJ-Druckern ist im vorliegenden
Fall bevorzugt.
[0017] Die aufgetragene Dekorschicht kann mehrfar-
bige Dekore mit oder ohne geometrischen Strukturen,
Holzmaserungen, Fliesenmuster, Parkettimitate, Fanta-
siemuster oder anderer vorstellbaren Strukturen umfas-
sen.
[0018] Es ist weiterhin von Vorteil, dass die minde-
stens eine Schutzschicht mindestens einen UV-bestän-
digen Lack umfasst, wobei dieser in Form eines Klarlak-
kes verwendet werden kann oder weitere Additive, ins-
besondere Pigmente, abriebfeste Partikel, Flamm-
schutzmittel und/oder leitfähige Substanzen, umfassen
kann. Die Verwendung eines UV-beständigen Lackes
garantiert eine lange Farbstabilität und damit eine lange
Nutzungsdauer der Beschichtung.
[0019] Als Pigmente werden insbesondere Pigmente
aus Titandioxid und/oder Eisenoxid verwendet. Die Kon-
zentration der Pigmente in der Lackschicht kann bis zu
5 Gew%, bevorzugt zwischen 1 bis 4 Gew%, insbeson-
dere bevorzugt zwischen 1,5 bis 3,5 Gew% betragen.
[0020] Die leitfähigen Substanzen können ausgewählt
sein aus der Gruppe enthaltend Russ, Kohlefasern, Me-
tallpulver und Nanopartikel, insbesondere Kohlenstoffn-
anoröhren. Es können auch Kombinationen dieser Sub-
stanzen zum Einsatz kommen.
[0021] In einer weiteren Ausführungsform ist das Ad-
ditiv ausgewählt aus der Gruppe der Flammschutzmittel
enthaltend Phosphate, Borate, insbesondere Ammoni-
umpolyphosphat, Tris(tri-bromneopentyl)phosphat,
Zinkborat oder Borsäurekomplexe von mehrwertigen Al-
koholen.
[0022] Die Verwendung von Flammenschutzmittel
führt zu einer weiteren Verringerung der Entflammbarkeit
und ist daher insbesondere bei Anwendungen der Plat-
ten im Fassadenbereich von Bedeutung, die ab einer be-
stimmten Gebäudehöhe zum Einsatz kommen.
[0023] Die abriebfesten Partikel sind bevorzugt aus-
gewählt aus der Gruppe enthaltend Aluminiumoxide, Ko-
rund, Borcarbide, Siliziumdioxide, Siliziumcarbide und
Glaskugeln. Die abriebfesten Partikel erhöhen die Ab-
riebfestigkeit und Stabilität der Schutzschicht.
[0024] Prinzipiell können als zementgebundene Platte
eine zementgebundene Holzfaserplatte, eine zementge-
bundene Holzspanplatte und/oder auch eine Gipsfaser-
platte zum Einsatz kommen. Die zum Einsatz vorgese-
hene Platte ist bevorzugt glatt geschliffen. Darüber hin-
aus weist die Oberfläche bevorzugt keine groben Späne

in der Deckschicht auf, und enthält bevorzugt keine Fehl-
stellen wie z.B. Löcher oder Flecken.
[0025] Zusätzlich zu der Dekorschicht und der Schutz-
schicht kann die zementgebundene Platte mindestens
eine Gegenzugsbeschichtung und/oder mindestens eine
schalldämmende und/oder wärmedämmende Schicht
aufweisen.
[0026] Die vorliegende Erfindung wird auch durch ein
Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 8 gelöst.
[0027] Demnach erfolgt die Herstellung einer mit min-
destens einer Dekorschicht versehenen zementgebun-
denen Platte mit mindestens einer Oberseite und min-
destens einer Unterseite in einem Verfahren umfassend
die folgenden Schritte:

a) Aufdrucken von mindestens einer Dekorschicht
auf mindestens eine der Seiten der zementgebun-
denen Platte, und

b) Auftragen von mindestens einer Schutzschicht
auf die aufgedruckte Dekorschicht.

[0028] In einer bevorzugten Ausführungsform wird die
Dekorschicht in Schritt unter Verwendung eines Tinten-
strahldruckers in einem Tintenstrahlverfahrens (Inkjet-
Verfahren) aufgedruckt. Anschließend kann der Auftrag
der Dekorschicht in Form eines UV-beständigen Lackes,
insbesondere eines Klarlackes und/oder eines Additive
aufweisenden Lackes, erfolgen.
[0029] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert.

Ausführungsbeispiel

[0030] Die Oberfläche einer Zementplatte wird zu-
nächst unter Verwendung eines 200"er Korns geschliffen
und anschließend durch Bürsten oder Absaugen gerei-
nigt.
[0031] Im nächsten Schritt erfolgt der Auftrag eines Pri-
mers mit einer Menge von ca. 10g/m2 mit nachfolgendem
Aufbringen einer weißen Grundierung in einer Menge
von ca. 20g/m2.
[0032] Die so behandelte Platte wird zwischen ge-
trocknet bzw. die aufgebrachte Grundierung unter Ver-
wendung von UV-Lampen gehärtet.
[0033] Nachfolgend wird die Oberfläche der Zement-
platte mit der gewünschten Dekorschicht im Inkjet-Ver-
fahren bedruckt.
[0034] Im Anschluss an das Druckverfahren erfolgt der
Auftrag eines ersten Schutzlackes bzw, Primers in einer
Menge von ca. 10g/m2, der mittels UV-Lampen ausge-
härtet wird.
[0035] Ein zweiter Lackauftrag mit einer Menge von
ca. 80 g/m2 schließt sich an, welcher mit UV-Lampen
oder ESH angeliert bzw. angehärtet wird. Der abschlie-
ßende Decklackauftrag mit einer Menge von ca. 10 bis
15 g/m2 wird ebenfalls mittels UV-Lampen oder ESH ge-
härtet.
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Patentansprüche

1. Zementgebundene Platte mit mindestens einer
Oberseite und mindestens einer Unterseite, ge-
kennzeichnet durch mindestens eine auf minde-
stens eine der Seiten der zementgebundenen Platte
aufgedruckte Dekorschicht, und mindestens einer
auf der Dekorschicht angeordneten Schutzschicht.

2. Zementgebundene Platte nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dekorschicht mit
einem Tintenstrahl-Drucker aufdruckbar ist.

3. Zementgebundene Platte nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens ei-
ne Schutzschicht mindestens einen UV-beständi-
gen Lack umfasst.

4. Zementgebundene Platte nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine
UV-beständige Lack in Form eines Klarlackes ver-
wendet wird.

5. Zementgebundene Platte nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine
UV-beständige Lack weitere Additive, insbesondere
Pigmente, abriebfeste Partikel, Flammschutzmittel
und/oder leitfähige Substanzen, umfasst.

6. Zementgebundene Platte nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass als zementgebundene Platte eine zementge-
bundene Holzfaserplatte, und/oder eine zementge-
bundene Holzspanplatte verwendet werden.

7. Zementgebundene Platte nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zementgebundene Platte zusätzlich min-
destens eine Gegenzugsbeschichtung und/oder
mindestens eine schalldämmende und/oder wärme-
dämmende Schicht umfasst.

8. Verfahren zur Herstellung einer mit mindestens ei-
ner Dekorschicht versehenen zementgebundenen
Platte mit mindestens einer Oberseite und minde-
stens einer Unterseite nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche umfassend die folgenden Schritte:

a) Aufbringen der mindestens einen Dekor-
schicht auf mindestens eine der Seiten der zem-
entgebundenen Platte mittels Aufdrucken, und
b) Auftragen von mindestens einer Schutz-
schicht auf die mindestens eine Dekorschicht.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dekorschicht in Schritt a) mittels
eines Tintenstrahlverfahrens aufgedruckt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine Schutz-
schicht in Schritt b) in Form eines UV-beständigen
Lackes, insbesondere eines Klarlackes und/oder ei-
nes Additive aufweisenden Lackes aufgetragen
wird.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Zementgebundene Platte mit mindestens einer
Oberseite und mindestens einer Unterseite zur An-
wendung im Außenbereich, gekennzeichnet durch
mindestens eine auf mindestens eine der Seiten der
zementgebundenen Platte aufgedruckte Dekor-
schicht, und mindestens einer auf der Dekorschicht
angeordneten Schutzschicht umfassend minde-
stens einen UV-beständigen Lack.

2. Zementgebundene Platte nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dekorschicht mit
einem Tintenstrahl-Drucker aufdruckbar ist.

3. Zementgebundene Platte nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens
eine UV-beständige Lack in Form eines Klarlackes
verwendet wird.

4. Zementgebundene Platte nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der mindestens eine UV-beständige Lack wei-
tere Additive, insbesondere Pigmente, abriebfeste
Partikel, Flammschutzmittel und/oder leitfähige
Substanzen, umfasst.

5. Zementgebundene Platte nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass als zementgebundene Platte eine zementge-
bundene Holzfaserplatte, und/oder eine zementge-
bundene Holzspanplatte verwendet werden.

6. Zementgebundene Platte nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zementgebundene Platte zusätzlich min-
destens eine Gegenzugsbeschichtung und/oder
mindestens eine schalldämmende und/oder wärme-
dämmende Schicht umfasst.

7. Verfahren zur Herstellung einer mit mindestens
einer Dekorschicht versehenen zementgebundenen
Platte mit mindestens einer Oberseite und minde-
stens einer Unterseite nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche umfassend die folgenden Schritte:

a) Aufbringen der mindestens einen Dekor-
schicht auf mindestens eine der Seiten der zem-
entgebundenen Platte mittels Aufdrucken, und
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b) Auftragen von mindestens einer Schutz-
schicht auf die mindestens eine Dekorschicht.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dekorschicht in Schritt a) mittels
eines Tintenstrahlverfahrens aufgedruckt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine Schutz-
schicht in Schritt b) in Form eines UV-beständigen
Lackes, insbesondere eines Klarlackes und/oder ei-
nes Additive aufweisenden Lackes aufgetragen
wird.
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